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RS OGH 1977/5/4 1Ob565/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1977

Norm

ABGB §880a B

ABGB §1346 B

Rechtssatz

Die Bank wird regelmäßig im Interesse des Ansehens und der besonderen Wertschätzung der Einrichtung einer

Bankgarantie in Kauf nehmen, daß ihre Zusage im Zweifelsfall die für sei strengere Auslegung erfährt und daher als

Garantie und nicht als Bürgschaft behandelt wird.
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